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Verpflichtungserklärung zum Kriterienkatalog 
 
Ich versichere dass, die Inhalte der Website den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 
Grundsätzlich gilt: 
 

• Die Inhalte der Website sind entsprechend den gesetzlichen 
Jugendschutzbestimmungen gemäß § 5 JMStV gestaltet, d.h. die Angebote enthalten 
keinerlei entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte. 

 
• Die Belange des Datenschutzes werden dahingehend gewahrt, indem nur unbedingt 

notwendige Daten von Kindern und Jugendlichen erfragt werden und diese nicht ohne 
die Erlaubnis der Eltern gespeichert werden. 

 
• Die Gewährleistung, dass die gesetzlichen Anforderungen gemäß § 6 JMStV 

Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping  eingehalten werden. 

 
Im Übrigen befinden sich auch sonst keine rechtswidrigen Inhalte auf den Seiten. 
 
 
� Ich habe diese Verpflichtungen gelesen und bestätige deren Einhaltung. 

 
 
 
 
 
 
 

Bei Fragen  und Anregungen wenden Sie sich gerne an uns: 
 

fragFINN e.V. 
Spreeufer 5 
10178 Berlin 

E-Mail: info@fragFINN.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

© 2011 fragFINN e.V.   

Anhang 
 
 

Ausgewählte Paragraphen aus dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV) 
 
§ 5 / Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote 
 
(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, verbreiten oder 
zugänglich zu machen, haben sie dafür Sorge zu tragen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen 
Altersstufen sie üblicherweise nicht wahrnehmen. 

 
(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von Absatz 1 vermutet, wenn 

sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben 
sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote, die mit dem bewerteten Angebot im Wesentlichen inhaltsgleich 
sind. 

 
(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er  

1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich erschwert oder 
2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so wählt, dass Kinder oder 
Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote nicht wahrnehmen. 

 
(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder oder Jugendliche 

anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr 
und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträchtigende 
Wirkung auf Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 
Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei Filmen, die nach § 14 Abs. 2 des 
Jugendschutzgesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der Sendezeit dem Wohl 
jüngerer Kinder Rechnung zu tragen. 

 
(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur auf Kinder zu befürchten, erfüllt 

der Anbieter von Telemedien seine Verpflichtung nach Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder 
bestimmten Angeboten verbreitet wird oder abrufbar ist. 

 
(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen im Rundfunk und 

vergleichbare Angebote bei Telemedien, soweit ein berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Darstellung oder Berichterstattung vorliegt. 

 
 
§ 6 / Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping 
 
(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedingungen zulässig, die auch für die Verbreitung des 

Angebotes selbst gelten. Die Liste der jugendgefährdenden Medien (§ 18 des Jugendschutzgesetzes) darf 
nicht zum Zwecke der Werbung verbreitet oder zugänglich gemacht werden. Bei Werbung darf nicht darauf 
hingewiesen werden, dass ein Verfahren zur Aufnahme eines Angebotes oder eines inhaltsgleichen 
Trägermediums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes anhängig ist oder gewesen ist. 

 
(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufügen, darüber 

hinaus darf sie nicht  
1. direkte Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche enthalten, die deren Unerfahrenheit und 

Leichtgläubigkeit ausnutzen, 
2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der beworbenen 

Waren oder Dienstleistungen zu bewegen, 
3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern und anderen 

Vertrauenspersonen haben, oder 
4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen zeigen. 
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(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, muss getrennt von 
Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder Jugendliche richten. 

 
(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der Kinder oder Jugendliche als 

Darsteller eingesetzt werden, darf nicht den Interessen von Kindern oder Jugendlichen schaden oder deren 
Unerfahrenheit ausnutzen. 

 
(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugendliche richten noch durch die Art 

der Darstellung Kinder und Jugendliche besonders ansprechen oder diese beim Alkoholgenuss darstellen. 
Entsprechendes gilt für die Werbung für Tabak in Telemedien. 

 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping entsprechend. Teleshopping darf darüber hinaus Kinder oder 

Jugendliche nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge für Waren oder Dienstleistungen zu 
schließen. 

 
 
 


